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Norm

EO §307

Rechtssatz

Die Verteilung des nach § 307 EO erlegten Betrages hat in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der §§ 283 -

287 EO zu geschehen (SZ 17/52, 3 Ob 212/60).

Entscheidungstexte

3 Ob 42/72

Entscheidungstext OGH 05.10.1972 3 Ob 42/72

3 Ob 199/74

Entscheidungstext OGH 22.10.1974 3 Ob 199/74

Beisatz: Die sofortige Verteilung des Erlagsbetrages ist aber nur zulässig, wenn - abgesehen vom Verpflichteten -

nur Pfandrechtsberechtigte Erlagsgegener sind. (T1) = EvBl 1975/109 S 214

3 Ob 21/87

Entscheidungstext OGH 27.05.1987 3 Ob 21/87

Ähnlich; Beisatz hier: Erlag zu einer unrichtigen Geschäftszahl hindert die Verteilung nicht. (T2)

8 Ob 574/90

Entscheidungstext OGH 30.01.1992 8 Ob 574/90

Beisatz: Wenn nur mehr die Verteilung zwischen mehreren Überweisungsgläubigern und der verpflichteten Partei

strittig ist. Haftet dagegen die Versicherungssumme auch zugunsten eingetragener Pfandgläubiger, dann bedarf

es einer Einigung aller Erlagsgegner darüber, welcher Betrag dem Meistbot der Liegenschaft zuzurechnen ist und

welcher Betrag dem Verpflichteten oder dem Überweisungsgläubiger zusteht. Mangels einer solchen Einigung ist

gegen alle Erlagsgegner ein Urteil zu erwirken. (T3) = VersRdSch 1992,401

3 Ob 558/92

Entscheidungstext OGH 27.08.1992 3 Ob 558/92

Auch; Beis wie T1
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